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Fussfesseln auch für Hooligans
Dank Satellitenüberwachung ist die Einhaltung
von Rayon-Verboten leicht überprüfbar

Auf Schritt und Tritt überwacht: ein Mann mit einer Fussfessel bei der Gartenarbeit. GAETAN BALLY / KEYSTONE



PETER JANKOVSKY, LOCARNO

Ab 2018 ist schweizweit
Hausarrest mit einer
elektronischen Fussfessel
möglich. Das Tessin will vorher
ein GPS-System für Rowdys
testen, die Stadionverbot haben.
Gefängnisse beklagen sich in der Regel
nicht über Unterbelegung, sondern über
das Gegenteil. Daher diskutiert man
schon lange über das Electronic Monito-
ring, das Strafvollzug ausserhalb von
Haftanstalten erlaubt. Es geht also um
Hausarrest, der mittels einer elektroni-
schen Fussfessel kontrolliert wird. Be-
reits seit 1999 laufen in den Kantonen
Bern, Basel-Stade-Landschaft, Genf,
Waadt und Tessin sowie seit 2003 in
Solothurn und seit 2015 in Zürich Pilot-
versuche mit Fussfesseln. Diese kom-
men als alternative Vollzugsform vor
allem für kurze Freiheitsstrafen in den
eigenen vier Wänden zum Einsatz.

Einführung war früher geplant

Die meisten Pilotkantone konzentrieren
sich auf Fussbänder mit Funksignalen:
Die elektronische Fessel ist mit dem
Festnetztelefon am Wohnort der verur-
teilten Person verbunden und ermög-
licht so die Standortkontrolle. Zürich
und auch das Tessin erproben GPS-Fes-
seln, die eine Bewegungskontrolle mit-
tels Satellit erlauben. Die Test-Kantone
seien nach wie vor vom Nutzen des Elec-
tronic Monitoring überzeugt, sagt Peter

Häfliger vom Bundesamt für Justiz. Die
Fussfessel komme in diesen Kantonen
pro Jahr insgesamt in etwa 250 Fällen
zum Einsatz. Laut Häfliger arbeiten zur-
zeit alle Kantone an einer gesamt-
schweizerischen Umsetzung: Die elek-
tronische Fussfessel als Vollzugsform für
kurze Freiheitsstrafen sowie in der
Schlussphase von langen Freiheitsstra-
fen wird im ganzen Land endgültig auf
den 1. Januar 2018 eingeführt.

Um Opfer häuslicher Gewalt oder
sexueller Übergriffe besser zu schützen,
sind seit 2015 neue Gesetzesartikel in
Kraft. Es können Tätigkeits-, Kontakt-
und überdies Rayonverbote ausgespro-
chen werden. In diesem Zusammenhang

ist es auch möglich, elektronische Fuss-
fesseln einzusetzen, um die Einhaltung
der Verbote zu kontrollieren. Eigentlich
hätte ab 2016 auch der elektronisch
überwachte Strafvollzug bereits landes-
weit eingeführt sein sollen. Doch weil
viele Kantone noch nicht so weit waren,
musste der Bund im September 2015 die
Bewilligungen für die Fussfessel-Pilot-
projekte verlängern. Neu durfte man
auch GPS-Fussbänder einsetzen.

Von Letzteren macht der Kanton
Zürich gezielt Gebrauch: Seit 2015 er-
probt man Fussfesseln mit Satel l i-
ten-Ortbarkeit (siehe Zusatzartikel).
Das Tessin, wo derzeit acht Personen ein
Fussband tragen, will nächstes Jahr das
neue System der «Geo-Lokalisation»
einführen: Einzig mit einer GPS-Fuss-
fessel sei es möglich, Rayonverbote
wirksam durchzusetzen, sagt Luisella

Demartini, Leiterin des kantonalen
Bewährungsdienstes. Weil nach ihren
Worten Fussfesseln ab 2017 im Tessin
sowohl Funksignale wie auch GPS auf-
weisen werden, kann überdies nicht nur
die Verletzung eines Hausarrests, son-
dem auch der genaue Aufenthaltsort
der betreffenden Person festgestellt
werden — mit einer Smartphone-App.
Wie das Tessin wollen auch vier welsche
Kantone eine Fussfessel einsetzen, die
beide Systeme kombiniert. Die übrigen
werden offenbar nur die Kontrolle via
Funksignal einführen.

Der Südkanton prescht vor

Die GPS-Fussfessel sollen im Tessin
nicht nur Urheber häuslicher Gewalt
oder Sexualstraftäter tragen. Die Behör-
den möchten auch eine Anwendung für
Personen testen, denen es verboten ist,
sich Eishockey-Anlagen oder Fussball-
plätzen zu nähern, so Demartini. Mit
anderen Worten: Es geht um Hooligans
mit Stadionverbot. Laut Demartini gibt
es noch keine gesetzliche Möglichkeit,
auf administrativem Wege Stadionver-
bote mittels Electronic Monitoring zu
kontrollieren. Im Rahmen des Straf-
rechts aber sind im Tessin drei solcher
Verbote ausgesprochen worden, die
auch mittels GPS überprüft werden dür-
fen. Wird also das Tessin vermutlich der
erste Kanton sein, der GPS-Fussfesseln
auch für Hooligans mit Stadionverbot
einführt? Demartini bejaht dies.

scf. • Mehrere Delikte, dann Raub, dann
Untersuchungshaft. Der 17-jährige S.
hat es den Zürcher Behörden nicht ein-
fach gemacht. Auch nach seiner Frei-
heitsstrafe nicht. Verschiedene Mass-
nahmen zielten ins Leere, die Konflikte
innerhalb der Familie nahmen zu. So
sehr, dass die Eltern eine Unterbringung
ihres Sohnes beantragten. Bis zum Ein-
tritt in eine geschlossene Institution
hätte S. wieder ins Gefängnis gehen
müssen. Doch der Jugendliche stimmte

einer elektronischen Fussfessel zu. Er
konnte bei seiner Familie bleiben, wurde
aber 24 Stunden pausenlos überwacht.

S. ist einer von 19 jugendlichen und
jungen erwachsenen Straftätern, die in
einer Pilotphase des Kantons Zürich mit
dem sogenannten Electronic Monito-

ring (EM) elektronisch überwacht wur-
den. Diese Massnahme kommt jedoch
erst dann zur Anwendung, wenn Locke-
rungen im Vollzug als verantwortbar an-
gesehen werden. Der Vorteil: Die Be-
hörden wissen immer, wo sich der Straf-

täter befindet und ob er sich an die Ab-
machungen wie Rayonverbote hält. Ver-
sucht er, die Fessel zu entfernen, wird
sofort Alarm ausgelöst. Der Nachteil:
Die Überwachung kann weder eine
Flucht noch weitere Delikte verhindern.
Dies haben die Zürcher Verantwort-
lichen anlässlich einer Medienkonferenz
zum Ende der Pilotphase betont.

Der Sender am Fussgelenk hat dafür
einen psychologischen Effekt. So wird
er von Jugendlichen oftmals als eine Art
Über-Ich wahrgenommen und wirkt laut
den Behörden daher a ls Kontrol l -
instanz. Dennoch führe die Fessel nicht
automatisch zu einer Verhaltensände-
rung. Deshalb dürfe sie bei Jugendlichen
nicht isoliert zur Anwendung kommen,
sondern nur zusammen mit einer sozial-
pädagogischen Begleitung. Welche Aus-
wirkungen die Fussfessel auf die Psyche
eines Straftäters hat, ist aber noch unge-
wiss. Die Belastung der permanenten
Überwachung wird 2019 anlässlich einer
schweizweiten Evaluation ausgewertet.

Der 17-jährige S. hat sich laut den
Verantwortlichen dank der Fussfessel an
alle Abmachungen gehalten; die Situa-
tion in der Familie entspannte sich
merklich. Ein einfacher Grund sei wohl,
dass die Auswertung seiner Bewegungs-
daten keine Diskussionen zuliess.

Ein elektronisches Über-Ich


